 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperationsvereinbarung der Hochschulen in NRW
 
zur Hochschulübergreifenden Fortbildung (HÜF)
  
zwischen
 
 der FernUniversität in Hagen - vertreten durch die Kanzlerin -
 
  
und
 
den Hochschulen des Landes NRW
- vertreten durch die jeweiligen Kanzler/ -innen
 

 

 

 

1. Aufgabe und Organisation der HÜF

An der FernUniversität in Hagen besteht ab 1.1.2007 die „Koordinierungsstelle HÜF“ als Gemeinschaftseinrichtung der Hochschulen in NRW. 
Aufgabe der HÜF ist es, Veranstaltungen zur Förderung der beruflichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Verwaltungsaufgaben sowie der Beschäftigten der Betriebstechnik in den Hochschulen anzubieten.

Dem/der Kanzler/-in der FernUniversität in Hagen obliegt die Dienst- und Fachaufsicht über die Koordinierungsstelle HÜF.  
Lenkungsgruppe

Die Mitglieder der Lenkungsgruppe sowie deren Vertretung werden von den jeweiligen Kanzler/innenkonferenzen bzw. -Arbeitsgemeinschaften aus ihren Reihen (Universitäten-3-, Fachhochschulen 2- sowie Kunst- und Musikhochschulen -1-) benannt. Automatisch wird die benannte Vertretung nach Ablauf von drei Jahren Mitglied der Lenkungsgruppe; die Vertretung ist dann neu festzulegen.  
An den Sitzungen der Lenkungsgruppe nimmt jeweils beratend eine Vertretung der HIS GmbH, der IuK-Koordinierungsstelle sowie der/die Sprecher/-in der Fortbildungskommission und der/die Leiter/-in der HÜF-Koordinierungsstelle teil.
Der/die Kanzler/-in der FernUniversität in Hagen leitet als Mitglied das Gremium. Die Vertretung wird aus der Reihe der Mitglieder des Gremiums gewählt.
Die Lenkungsgruppe entscheidet über
         Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 
         den Ressourceneinsatz, 
         das jeweilige Fortbildungsprogramm, 
         Projekte und  Aufträge an die Fortbildungskommission und 
   
  nimmt den jährlichen Geschäftsbericht der HÜF-Koordinierungsstelle 
 einschließlich Rechnungslegung  entgegen.  
Fortbildungskommission
Die Mitglieder der Fortbildungskommission sowie deren Vertretung werden von den jeweiligen Kanzler/innenkonferenzen bzw. -Arbeitsgemeinschaften aus der Ebene der Personal- und Organisationsdezernent/inn/en der Hochschulen benannt (Universitäten-3-, Fachhochschulen 2- sowie Kunst- und Musikhochschulen -1-). Automatisch wird die Vertretung nach Ablauf von drei Jahren Mitglied der Fortbildungskommission; die Vertretung ist dann neu festzulegen. Die Leitung der HÜF- und der IuK-Koordinierungsstelle  ist ebenfalls Mitglied.
Beratend nehmen die Beschäftigten der HÜF-Koordinierungsstelle teil. Die Fortbildungskommission kann bei Bedarf weitere Gäste einladen. 
Die Fortbildungskommission wird von ihrem/r „Sprecher/-in“ geleitet. Diese/r berichtet in den Sitzungen der Lenkungsgruppe. Die Fortbildungskommission berät bzw.  bereitet vor 
         neue Fortbildungsformen und -methoden, 
         Anregungen und Impulse zum Fortbildungsprogramm, 
         Methoden zur Ermittlung der Fortbildungsbedarfe, 
         das jeweilige Jahresprogramm sowie 
         die Aufgaben, die von der Lenkungsgruppe übertragen werden.
Fortbildungsbeauftragte
Von den Hochschulen werden Fortbildungsbeauftragte als zentrale Ansprechpartner/-innen für die HÜF - Koordinierungsstelle benannt. 
HÜF - Koordinierungsstelle
Die HÜF - Koordinierungsstelle nimmt alle operativen und koordinierenden Aufgaben als Dienstleister für die Hochschulen wahr. Sie ist zuständig für die Geschäftsführung der Lenkungsgruppe und der Fortbildungskommission sowie für die Umsetzung der Beschlüsse dieser Gremien. 
 Technische Betreuung und Unterstützung 
Die technische Infrastruktur der HÜF - Koordinierungsstelle (Seminar- und Verwaltungsumgebung) wird von der IuK - Koordinierungsstelle unter Berücksichtigung ihrer personellen Ressourcen gewartet, ergänzt und erweitert. Notwendige Leistungen werden bei Änderungen der technischen Infrastruktur mit dem Zentrum für Medien und IT der FernUniversität in Hagen abgestimmt.  
Die FernUniversität in Hagen unterstützt die Koordinierungsstelle der HÜF in Amtshilfe. Die tatsächlich anfallenden Kosten (z.B. für Unterbringung und Bewirtschaftung der Gebäude, Telefon, Porto u.ä.) gehen zu Lasten des HÜF-Budgets. 
 2. Ressourcen 
Für die HÜF-Koordinierungsstelle als Gemeinschaftseinrichtung der Hochschulen stehen im Haushalt  der FernUniversität in Hagen folgende Stellen zur Verfügung:
            1 Planstelle
            2 Sachbearbeiterstellen 
Die Planstelle und die Pauschbeträge für die erwähnten Stellen stehen für die personelle Ausstattung der HÜF-Koordinierungsstelle in Summe zur Verfügung. Wird dieser Betrag im jeweiligen Haushaltsjahr überschritten, erfolgt eine Erstattung aus dem Budget der HÜF zu Gunsten der FernUniversität. Bei Unterschreitung wird der Differenzbetrag von der FernUniversität dem HÜF-Budget gutgeschrieben.  
Die FernUniversität unterstützt derzeit die HÜF-Koordinierungsstelle, so dass diese insgesamt zurzeit über 4,25 Stellen verfügt, darunter die Stelle des Leiters/der Leiterin der Koordinierungsstelle. 
Die im Zuschuss der FernUniversität in Hagen für die Zwecke der Hochschulübergreifenden Fortbildung eingestellten Mittel werden ausschließlich für die Kosten des Fortbildungsprogramms und supportive Projekte (außer für DV-Seminare) sowie für den Stellen- und Geschäftsbedarf der HÜF-Koordinierungsstelle verwendet. 
3. Teilnahme an HÜF – Veranstaltungen
Die Teilnahme der Beschäftigten (siehe 1.) von den kooperierenden Hochschulen in NRW ist kostenlos. Die anfallenden Reisekosten gehen zu Lasten der Hochschulen.  
Es wird ausdrücklich ein Verteilerschlüssel oder ähnliches ausgeschlossen.  Sollten angemeldete Teilnehmer/-innen nicht zur Teilnahme an den Veranstaltungen zugelassen werden, werden sie in einer Warteliste vorgetragen. Die Warteliste wird realisiert, wenn noch Mittel verfügbar und die Teilnehmerzahlen ausreichend sind sowie der Referent verfügbar ist. 
Die Beschäftigten der nicht kooperierenden Hochschulen in NRW können grundsätzlich als Externe kostenpflichtig an den Veranstaltungen der HÜF teilnehmen. An den HÜF-Veranstaltungen können weitere Externe kostenpflichtig teilnehmen, wenn alle angemeldeten Beschäftigten von den kooperierenden Hochschulen aus NRW berücksichtigt worden sind. Berechnet werden die anteiligen Fixkosten zzgl. Overhead und evtl. Steuer. 
 Diese Kooperationsvereinbarung tritt zum 1.1.2007 in Kraft.
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Dieser Kooperation tritt folgende Hochschule bei:
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